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„Normal berauscht – Geistige Behinderung und Sucht“ 

Betreuerinnen. Menschen mit geistiger Behinderung bringen andere 
individuelle Voraussetzungen als andere mit, zu der geistigen Be-
hinderung und der erworbenen Abhängigkeitserkrankung gesellen 
sich oft weitere Erkrankungen im psychischen Bereich. 

Menschen mit geistiger Behinderung erkranken nicht, weil sie be-
hindert sind, aber sie sind besonders gefährdet, Suchtmittel zu kon-
sumieren. Sie verfügen über nur geringes Abstraktionsvermögen, 
unterliegen schnell suggestiven Einflüssen und imitieren das Verhal-
ten anderer, weil sie so sein wollen wie diese. Oft können Menschen 
mit leichtem Intelligenzdefizit über sich selbst reflektieren, letztlich 
bleibt ihnen aber das Gefühl sozialer Ausgrenzung. Es sind vor allem 
männliche Konsumenten mit einer leichten bis mittleren geistigen 
Behinderung, die legale Drogen – vor allem Alkohol – konsumieren, 
weil diese leicht zu beschaffen sind. Es wird aber auch ein steigen-
der Konsum von illegalen Drogen beobachtet. Es ist nicht die Sucht 
als solche das Problem, wohl sind es aber die gravierenden Folgen 
im sozialen Bereich, weil diese Menschen in ausgesprochen prekäre 
Situationen geraten können. 

Infolge der gesellschaftlich erwünschten Integration (Inklusion) behin-
derten Menschen und deren Partizipation kam es zu einer Angleichung 
der Lebens- und Wohnverhältnisse an die der Mehrheitsgesellschaft. 
Mit der Erhöhung entsprechender Chancen geht nun aber auch eine 
Erhöhung der Risiken einher. Integration ist auch zur Integration in 
die Probleme unserer Gesellschaft geworden! Zu den Risiken – neben 
vielem anderem – gehört auch der übermäßige Konsum von Rausch-
mitteln und gehören die gesundheitlichen und sozialen Folgen (und 
Folgekosten) bis hin zur Delinquenz.

Für Menschen mit einer Behinderung stellen die Suchtangebote 
unserer Gesellschaft eine ganz besondere Gefährdung dar. Schon 
lassen sich in ambulant betreuten Wohnformen Vereinsamungs-
tendenzen, Verwahrlosung und Suchtabhängigkeit feststellen. In 
stark institutionalisierten Bereichen und dezentralen Wohnformen 
entsteht oft viel Leerlauf, den die Betroffenen nicht aus eigenem An-
trieb ausfüllen können. Langeweile wird durch Rauschmittelkonsum 
ersetzt, aber Fernsehen und Computerspiele sind auch keine Alter-
native! Nur sinnstiftende Alltagsgestaltung kann die Lücke ausfüllen. 

Ich möchte heute berichten über eine Fachtagung, die im 
Wittekindshof durchgeführt wurde. Sie stand unter dem The-
ma „Normal berauscht? – Geistige Behinderung und Sucht/
Substanzmißbrauch“ und wurde am 07.07.2011 durchgeführt 
von der Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit der Behinderten- 
hilfe des LWL, dem Landesbetreuungsamt Westfalen-Lippe und 
des Wittekindshofes; teilgenommen haben etwa 150 Personen, 
vornehmlich aus den Betreuungsbereichen Sucht und Behinder-
tenhilfe. Dass etwa 200 Anmeldungen nicht angenommen wer-

den konnten, zeigt die Dringlichkeit der Problemstellung: geistige 
Behinderung und Sucht kommen offenbar sehr viel häufiger vor, 
als man das bislang annahm. Eine weitere Tagung hat gerade statt-
gefunden. 

Grundsätzlich gelten solche Menschen als gefährdet für übermä-
ßigen Konsum von Rauschmitteln, die nicht über hinreichende 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen verfügen, herausforden-
den sozialen Situationen und relevanten Risikofaktoren kompetent 
zu begegnen. Es gibt aber noch keine wissenschaftlich erhärteten 
Erkenntnisse; Beobachtungen und Umfragen zu geistiger Behinde-
rung und Sucht stammen ausschließlich aus den Wohnstätten- und 
Werkstattbereichen und den subjektiven Berichten der Betreuer und 

Die Wittekindshofer Lamas sind von vielen Festen bekannt. Im Wittekindshof arbei-
ten sehr unterschiedliche Menschen mit den Tieren – unter anderem haben sie eine 
unterstützende Funktion bei der Begleitung von Menschen mit Suchterkrankungen.



Regelsystem geprägt ist. In einem „Treppenmodell“ werden sie durch 
verschiedene Stadien der Selbstverantwortung  begleitet und gefördert 
mit dem Ziel, ohne Drogen leben zu können. Der Wille zur Abstinenz ist 
Voraussetzung. Es geht im Alltag der aber nicht nur um die Forderung 
nach Abstinenz, sondern gleichzeitig eben auch um entsprechende Un- 
terstützung, Halt und Kontrolle durch die Betreuer und Betruerinnen.

Das Konzept stellt hohe fachliche und menschliche Anforderung an 
die BetreuerInnen, die es durchführen und zusammen mit der Leitung 
täglich und auch nächtlich verantworten. Ein großes Maß an Abspra-
chen und Vernetzung ist dabei nötig. Eine geringe Rückfallquote darf 
als Belohnung für den Einsatz der Mitarbeitenden, aber auch für die 
großen Anstrengungen der Bewohnerinnen und Bewohner gelten!

Ich sehe in diesem Wohnbereich Aspekte aus dem Leitbild der Diako-
nischen Stiftung Wittekindshof beispielhaft umgesetzt: Zuverlässig-
keit schafft Vertrauen, Fachlichkeit sichert Qualität, Liebe gibt Kraft.

Karin Frindte-Baumann, Angehörigenbeirat

Inklusion hat als Ziel die Autonomie und Selbstbestimmung 
auch der Menschen vor Augen, die mit einem Intelligenzdefizit 
leben. Dabei muss aber deren Schutzbedürfnis immer wieder 
mit dem Bestreben nach Selbständigkeit und der Fähigkeit dazu 
abgewogen werden.

Genau dieses wird in dem Wohnangebot der Diakonischen Stif-
tung Wittekindshof im Geschäftsbereich IV praktisch umgesetzt 
und wurde im zweiten Teil der Tagung vorgestellt. Schon der Titel 
des Konzepts  „Von der geschlossenen Wohngruppe zum Wohnen 
im Appartement. Das abstinenzorientierte Wohnangebot im Ge-

schäftsbereich Wohnen IV (Sonnenkamp)“ verweist auf das Anlie-
gen und auf die Arbeitsweise.

Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Abhängig-
keitserkrankung wird die Möglichkeit geboten, zu einem suchtfreie-
ren Leben zu gelangen. Oft aus besonders prekären Situationen der 
Selbst- und Fremdgefährdung herauskommend, brauchen sie einen 
abgeschirmten Wohnbereich, der gleichzeitig von einem konsequenten 

Kurzmeldungen

Barrierefrei ins Stadion*

Die Bundesliga-Stiftung und die Deutsche Bahn haben den 
Reiseführer „Barrierefrei ins Stadion“ für Fußballfans mit 
Handicap herausgegeben. Das 234 Seiten starke Werk bietet 
Menschen mit Behinderung alle Informationen für eine barri-
erefreie Anreise ins Stadion. Zusätzlich gibt es viele nützliche 

Informationen rund um den Stadionbesuch: vom Ticketerwerb 
bis hin zur Orientierung im Stadion, von der Ausstattung der 
Plätze bis zur Platzierung der Begleitpersonen lassen sich alle 
Informationen nachlesen. Die Broschüre „Barrierefrei ins Sta-
dion“ ist in enger Zusammenarbeit mit den 36 Clubs der Bun-
desliga und 2. Bundesliga sowie der Bundesbehindertenfanar-

beitsgemeinschaft BBAG in einer Auflage von 10.000 Exemplaren 
erschienen.
Die Broschüre ist kostenfrei bei der Bundesligastiftung, den Behin-
dertenfanbeauftragten der Clubs und bei der Deutschen Bahn über 
www.bahn.de/fan-ecke oder über die Mobilitätsservice-Zentrale 
der Bahn erhältlich.

18 werden mit Behinderung*

Der 18. Geburtstag ist ein besonderer Tag. Denn an diesem Tag wird 
man in Deutschland volljährig. Das bedeutet, dass man ab diesem 
Zeitpunkt grundsätzlich alle Rechte und Pflichten eines Erwachse-
nen hat und für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Der neue 
Ratgeber des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V. (bvkm) will Menschen mit Behinderung und ihren 
Eltern einen Überblick darüber geben, was sich für sie mit Erreichen 
der Volljährigkeit ändert. Behandelt werden unter anderem die 
Themen rechtliche Betreuung, Wahlrecht und Führerschein. Auch 
geht die Broschüre darauf ein, unter welchen Voraussetzungen er-

wachsene Menschen mit Behinderung ein Testament errichten dür-
fen, ob sie über ihre Eltern weiterhin krankenversichert bleiben und 
ob sie Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter haben. 
Dabei berücksichtigt der Ratgeber die gesetzlichen Änderungen, die 
rückwirkend zum 1. Januar in Kraft getreten sind. Eltern werden au-
ßerdem darüber informiert, in welchem Umfang sie zum Unterhalt 
verpflichtet sind und ob sie über das 18. Lebensjahr hinaus Kinder-
geld für ihr erwachsenes Kind mit Behinderung beziehen können.
Der Ratgeber „18 werden mit Behinderung – Was ändert sich bei 
Volljährigkeit?“ steht im Internet unter www.bvkm.de in der Rubrik 
„Recht und Politik“ kostenlos als Download zur Verfügung. Die ge-
druckte Version kann man für 3 € bestellen beim: BVKM, Stichwort 
„18 werden mit Behinderung“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, 
info@bvkm.de 

Das Persönliche Geld – Infos in Leichter Sprache*

Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland gibt neue Info-
Hefte in Leichter Sprache über das Persönliche Budget/Persönliche 
Geld heraus. In acht Heften wird in leichter Sprache alles beschrie-
ben, was beim Persönlichen Geld wichtig ist. Der Weg vom Antrag 
bis zum Bescheid wird Schritt für Schritt mit vielen Beispielen er-
klärt. Die Hefte helfen Menschen mit Lernschwierigkeiten, das Per-
sönliche Geld besser zu verstehen. Fachleute sollen damit Menschen 
mit Behinderungen besser beraten können und mehr Menschen 
selbst über ihr Leben bestimmen können.
Bestellmöglichkeiten: Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutsch-
land e.V., Kölnische Str. 99, 34119 Kassel, E-Mail: info@menschzuerst.de, 
die Hefte kosten 19,50 plus Versandkosten

*Quelle: BeB Informationen 44/2011



Rehabilitationssport kann zeitlich unbegrenzt 
verordnet werden

Die Erforderlichkeit für Rehabilitationssport und Funktionstrai-
ning ist als Ergänzung zur Krankengymnastik grundsätzlich so 

lange gegeben, wie der behinderte oder von Behinderung be-
drohte Mensch während der Übungsveranstaltung auf fachkund-
liche Leitung angewiesen ist, um die Ziele des Rehabilitations-
sports zu erreichen.

Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe Nr.4 2010 Dezember 2010, S. 163

Beschwerden als Mittel die Qualität zu verbessern

Vielleicht erinnern Sie sich, das Thema Beschwerdema-
nagement haben wir schon einmal in unserem Angehöri-

genbrief in Augenschein genommen.

Dass wir es nun wiederholt aufnehmen, hat zweierlei Gründe. 
Zum einen möchten wir Ihnen mitteilen, dass seit Mai 2011 
nicht mehr Herr Janz, sondern Frau Irene Stenzig als haupt-
verantwortliche Koordinatorin für das Thema innerhalb des 

Qualitätsmanagements zuständig ist. Zum anderen ist uns ABR–
Mitgliedern aufgefallen, dass häufig Unzufriedenheiten und Be-
schwerden bei uns landen, weil Angehörige von der professio-
nellen Einrichtung des Beschwerdemanagements innerhalb des 
Wittekindshofes gar nichts wissen.

Damit dieses Instrument als das, wozu 
es bestimmt ist, nämlich zur Verbesse-
rung der Qualität der Einrichtung, auch 
sinnvoll genutzt wird, möchte ich noch 
einmal den Beschwerdeweg darstellen. 

Grundsätzlich sollte gelten, dass ich als 
ersten Schritt meine Unzufriedenheit 
oder meinen Ärger direkt der Stelle 
bzw. der Person vortrage, bei der sie 
aufgetreten sind. Sehr häufig hilft ein 
offenes Wort – damit meine ich nicht 

nörgeln oder meckern – zur gewünschten Änderung. Aber das klappt 
ja nicht immer auf Anhieb oder durchgreifend oder der betreffende 
Anlass war schwerwiegend und grundsätzlich. Möglicherweise ist 
auch die persönliche Betroffenheit so tief, dass unbeteiligte Perso-
nen den Fall objektiver betrachten und schlichten können.

In dieser Situation nehmen Sie am besten Kontakt mit dem zustän-
digen Beauftragten Ihrer Wohneinrichtung auf und tragen ihm die 
Beschwerde vor. Selbstverständlich können Sie sie auch schriftlich 
vorlegen. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird Ihren Fall in 
einem Formular aufnehmen, bearbeiten und weiterleiten, auch an 
die Geschäftsleitung. Innerhalb von 7 Tagen sollten Sie eine Rück-
meldung bekommen. Über die Angelegenheit wird ein Protokoll ge-
führt, in dem auch die Ergebnisse festgehalten werden.

Wie Sie aus der angefügten Liste ersehen können, hat jeder Ge-
schäftsbereich einen eigens dafür vorgesehenen Ansprechpartner. 
Außerdem sollte in jedem Wohnbereich ein Aushang mit dem ent-
sprechenden Namen zugänglich sein. Er ist zuständig für die Be-
wohner und Bewohnerinnen, Angehörige und gesetzliche Betreuer 
und Betreuerinnen.

Vielleicht klingt Ihnen das alles viel zu umständlich. Vielleicht fehlt 
Ihnen auch der Mut zu einem solchen Schritt. Aber ich denke, wenn 
ich will, dass sich etwas ändert und auch weiß, dass sich etwas än-
dern muss, dann hilft es nicht, wenn ich meinem Ärger und meiner 
Unzufriedenheit gegenüber dem Nachbarn, der Freundin oder gar 
an der Theke Luft mache. Eine Wiederholung vermeide ich nur, wenn 
ich an der richtigen Stelle, mit den richtigen Worten, meine Wün-
sche, vielleicht sogar meine Ideen zur Veränderung vortrage.

Nicht geäußerte Beschwerden verhindern notwendige Verbesserun-
gen von Lebens- und Arbeitssituationen. Wir sollten froh darüber 
sein, dass wir die Chance haben, die Lebensqualität unserer Ange-
hörigen positiv zu beeinflussen.

Es ist ein großer Irrtum zu glauben, wenn es keine Beschwerden 
gibt, herrscht Zufriedenheit. Ganz im Gegenteil! Wird mir Raum ge-
geben, meine Kritik zu äußern, darf ich Ideen einbringen und Ver-
änderungsvorschläge machen, weiß ich, dass ich mitgestalten kann 
und fühle mich anerkannt.

Natürlich ist die Diakonische Stiftung Wittekindshof gesetzlich 
verpflichtet, ein Beschwerdemanagement einzurichten. Aber sie 
wünscht sich auch ausdrücklich, dass diese Möglichkeit genutzt 
wird, um die Qualität ihrer Einrichtung von denen, die darin arbei-
ten und leben bestimmen zu lassen.

Also Mut zur Kritik! Wenn wir die richtigen Worte und den richtigen 
Weg wählen, kann es nur von Nutzen für alle sein und nicht nur für 
unseren Einzelfall. Gerade weil wir einen offiziellen und transparen-
ten Weg wählen, brauchen wir keine Nachteile für unsere Angehö-
rigen zu befürchten.

Regina Thulesius, Vorsitzende des Angehörigenbeirates

Irene Stenzig

Ehrenamtliche Betreuung zukünftig steuerfrei

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Betreuungen sind 
zukünftig nach § 1835a BGB bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 
Euro steuerfrei. Andere als sog. „Überleitungspauschale“ steuer-
freie Einkünfte werden in dieser Gesamtsumme eingerechnet.

Quelle: Hinweis auf BeBaktuell Nr. 1/2011
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